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09. Norbert Schwarzer, „Kindeswohlgefährdung bei häuslicher Gewalt – 
Rechtliche Aspekte“ 
Vortrag Fachtag 15.10.2008 
 
Zur Person: Herr Schwarzer, Amtsgerichtsdirektor Amtsgericht Torgau 
 
Ein Spannungsfeld zwischen den Rechten der Kinder, den Rechten des Opfers und – 
vielleicht weniger wichtig - den Rechten des Täters.  
 
Um sich eine Vorstellung von dem Spannungsfeld zu machen in aller Kürze ein typischer Fall 
in Gewaltschutzsachen aus der familiengerichtlichen Praxis:  
 

Ehemann und Ehefrau geraten in Streit. 
Über zunächst nur verbale gegenseitige Beschimpfungen – die Frau ist intellektuell 
die etwas überlegenere und versteht die Kunst der Provokation meisterhaft [die 
meisten Fälle sind nicht nur in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse, zu unterteilen] - 
hinaus eskaliert der Streit und die Frau wird vom Mann geschlagen. Sie trägt 
Prellungen im Gesichts- und Oberkörperbereich davon.  
Die beiden gemeinsamen Kinder haben diese Auseinandersetzung ihrer Eltern (häufig 
nicht  zum ersten Mal) von Anfang an mitbekommen.  
Die Polizei weist den Mann für 7 Tage aus der Wohnung. Die Frau stellt bei Gericht 
vor Ablauf dieser 7 Tage einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach 
dem Gewaltschutzgesetz (kurz: GewSchG) auf alleinige Nutzung der Wohnung durch 
die Frau sowie auf Verhängung eines Kontaktverbots (Mann darf zu Frau keinerlei 
Kontakt aufnehmen). Weil die Kinder alles mitbekommen haben soll auch der Kontakt 
des Mannes zu den Kindern unterbunden werden.  

 
Dabei gibt sie eine eidesstattliche Versicherung ab, dass sie von ihrem Mann bei der 
Auseinandersetzung geschlagen wurde und Prellungen davontrug.  

 
Die Kinder hängen gleichermaßen am Vater und an der Mutter. 

 
Man bekommt vielleicht schon eine Ahnung davon, dass hier für einfache Lösungsansätze 
nicht immer Raum ist.  
 
Nach den Regelungen des GewSchG sieht die Lösung zunächst ganz einfach aus.  

��

§ 1 Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen 
 
(1) Hat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit einer anderen 
Person widerrechtlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag der verletzten Person die zur 
Abwendung weiterer Verletzungen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 2Die Anordnungen 
sollen befristet werden; die Frist kann verlängert werden. 3Das Gericht kann insbesondere 
anordnen, dass der Täter es unterlässt,  
1. die Wohnung der verletzten Person zu betreten, 
2. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufzuhalten, 
3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte Person regelmäßig 
aufhält, 
4. Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln, aufzunehmen, 
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5. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen, soweit dies nicht zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn  
1. eine Person einer anderen mit einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit 
oder der Freiheit widerrechtlich gedroht hat oder 
2. eine Person widerrechtlich und vorsätzlich  

a) in die Wohnung einer anderen Person oder deren befriedetes Besitztum eindringt 
oder 

b) eine andere Person dadurch unzumutbar belästigt, dass sie ihr gegen den 
ausdrücklich erklärten Willen wiederholt nachstellt oder sie unter Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln verfolgt. 

 
Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b liegt eine unzumutbare Belästigung nicht vor, wenn 
die Handlung der Wahrnehmung berechtigter Interessen dient. 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 kann das Gericht die Maßnahmen 
nach Absatz 1 auch dann anordnen, wenn eine Person die Tat in einem die freie 
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
begangen hat, in den sie sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel vorübergehend 
versetzt hat. 
 

§ 2 Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung 
 
(1) Hat die verletzte Person zum Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Abs. 3, mit dem Täter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt 
geführt, so kann sie von diesem verlangen, ihr die gemeinsam genutzte Wohnung zur 
alleinigen Benutzung zu überlassen. 
 
(2) Die Dauer der Überlassung der Wohnung ist zu befristen, wenn der verletzten Person mit 
dem Täter das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück, auf dem 
sich die Wohnung befindet, zusteht oder die verletzte Person mit dem Täter die Wohnung 
gemietet hat. Steht dem Täter allein oder gemeinsam mit einem Dritten das Eigentum, das 
Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zu, auf dem sich die Wohnung befindet, 
oder hat er die Wohnung allein oder gemeinsam mit einem Dritten gemietet, so hat das 
Gericht die Wohnungsüberlassung an die verletzte Person auf die Dauer von höchstens sechs 
Monaten zu befristen. Konnte die verletzte Person innerhalb der vom Gericht nach Satz 2 
bestimmten Frist anderen angemessenen Wohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht 
beschaffen, so kann das Gericht die Frist um höchstens weitere sechs Monate verlängern, es 
sei denn, überwiegende Belange des Täters oder des Dritten stehen entgegen. Die Sätze 1 bis 
3 gelten entsprechend für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das dingliche 
Wohnrecht. 
 
(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen,  

1. wenn weitere Verletzungen nicht zu besorgen sind, es sei denn, dass der verletzten 
Person das weitere Zusammenleben mit dem Täter wegen der Schwere der Tat nicht 
zuzumuten ist oder 
2. wenn die verletzte Person nicht innerhalb von drei Monaten nach der Tat die 
Überlassung der Wohnung schriftlich vom Täter verlangt oder 
3. soweit der Überlassung der Wohnung an die verletzte Person besonders 
schwerwiegende Belange des Täters entgegenstehen. 
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(4) Ist der verletzten Person die Wohnung zur Benutzung überlassen worden, so hat der Täter 
alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren 
oder zu vereiteln. 
 
(5) Der Täter kann von der verletzten Person eine Vergütung für die Nutzung verlangen, 
soweit dies der Billigkeit entspricht. 
 
(6) Hat die bedrohte Person zum Zeitpunkt einer Drohung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch 
in Verbindung mit Abs. 3, einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt mit dem Täter 
geführt, kann sie die Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung verlangen, wenn dies 
erforderlich ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. 2Eine unbillige Härte kann auch dann 
gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt lebenden Kindern beeinträchtigt ist. 3Im 
Übrigen gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend. 
 
§§ 1, 2 GewSchG  
regeln, welche Maßnahmen bei vorsätzlicher Körperverletzung, Verletzung  
der Gesundheit oder der Freiheit getroffen werden können.  
Das Gericht kann z. B. anordnen, dass dem Opfer die gemeinsame Wohnung zur alleinigen 
Nutzung zugewiesen wird und dass der Täter es unterlässt,  
-  die Wohnung des Opfers zu betreten,  
- bestimmte Orte aufzusuchen, an denen sich das Opfer aufhält,  
- Kontakt zu der verletzten Person aufzunehmen (nicht durch Telefon, Fax, SMS, E-
Mail, Briefe usw.).  
 
Das Schlagwort bei den Gewaltschutzverfahren lautet demgemäß: „Der Täter geht, das Opfer  
bleibt." 
 

§ 3 Geltungsbereich, Konkurrenzen 
 
(1) Steht die verletzte oder bedrohte Person im Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 
2 Satz 1 unter elterlicher Sorge, Vormundschaft oder unter Pflegschaft, so treten im 
Verhältnis zu den Eltern und zu sorgeberechtigten Personen an die Stelle von §§ 1 und 2 die 
für das Sorgerechts-, Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhältnis maßgebenden 
Vorschriften. 
(2) Weitergehende Ansprüche der verletzten Person werden durch dieses Gesetz nicht berührt. 
 
§ 3 Abs. 1 GewSchG  
bestimmt eine wichtige Ausnahme: Das GewSchG gilt nämlich nicht im Verhältnis 
minderjähriger Kinder zu ihren Eltern, hier gelten die familienrechtlichen Spezialvorschriften 
(insb. § 1666 BGB). Damit soll der besonderen Interessenlage der gewissermaßen „zwischen 
den Stühlen  sitzenden" Kinder Rechnung getragen werden.  
 
Wird das Kind allerdings durch andere Personen (z. B. Lebensgefährte, Großeltern, Onkel, 
Tante, Geschwister) misshandelt, bedroht oder belästigt, dann ist das GewSchG anwendbar.  
 
Gerichtliches Handeln muss – wie Sie sicher wissen - immer auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruhen.  
Dabei ist zu beachten, dass es auch dabei eine Abstufung nach dem Prinzip „Der Ober sticht 
den Unter" gibt.  
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Rangfolge gesetzlicher Regelungen:  
 
�� Europarecht  
�� Bundesverfassung (GG)  
�� Bundesgesetze (BGB, SGB VIII, GewSchG) 
�� Landesverfassung 
�� Landesgesetze 
 
�� (ohne Gesetzesrang:) Verordnungen und Verwaltungsrichtlinien.  
 
Die uns in diesem Zusammenhang interessierende Vorschrift mit Verfassungsrang – also ganz 
oben – ist Art. 6 GG. Alle anderen Gesetze mit niedrigerem Rang, also insbesondere das BGB 
und das GewSchG oder auch – auf der öffentlich-rechtlichen Schiene – das SGB VIII, das 
ehemalige KJHG, haben sich daran zu orientieren und dürfen den Vorgaben der Verfassung 
nicht zuwiderlaufen.  
 

 
 
Artikel 6 GG 
begründet also eine allumfassende Elternverantwortlichkeit, der Staat hat nur ein so genanntes 
„Wächteramt“. Daraus ist zum Beispiel entnehmbar, dass nur gewisse Mindeststandards 
durchzusetzen sind, nicht jedoch eine Art „staatliche Optimalversorgung“ für alle Kinder.  
 
Zu den zentralen Regelungen, mit denen es wir im diesem Bereich zu tun haben,  gehören  
aber auch noch: 
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Art. 1 GG 
Art 1 Abs. 1 Satz 1 GG: „Die Würde des Menschen ist unantastbar." Gewalt ist immer eine 
entwürdigende Behandlung. 
 

 
 
Art. 2 GG 
Gewalt hindert jeden Menschen an der freien Entfaltung seiner Persönlichkeit. Gewalt verletzt  
das Recht auf Unversehrtheit und im schlimmsten Fall das Recht auf Leben.  
 
Alle Grundrechte gelten selbstverständlich auch für Kinder! 
 



Dokumentation Fachwochen 2008 im Landkreis Nordsachsen 

6 

Konkretisiert  und ergänzt werden die Regelungen des Grundgesetzes (Verfassung) in 
vielen einfachgesetzlichen Vorschriften, z.B.: 
 

 
 
§ 1626 BGB 
 
§ 1626 BGB regelt etwa, dass die Eltern berechtigt und verpflichtet sind, für ihre 
minderjährigen Kinder zu sorgen – nichts anderes als die Umsetzung des Verfassungsgebotes 
in Art 6 Abs. 2 Satz 1 GG auf „unterer Ebene"!  
 
Die Eltern haben also für das Wohl ihrer Kinder Sorge zu tragen! Da beide Elternteile, 
zumindest wenn sie miteinander verheiratet sind, gleichberechtigte Inhaber der elterlichen 
Sorge sind, hat deren Ausübung im gegenseitigen Einvernehmen zu erfolgen. Die Eltern 
können auch nicht auf die Ausübung der elterlichen Sorge verzichten, da es sich nicht nur um 
ein Recht handelt, sondern insbesondere eine Verpflichtung der Eltern.  
Interessant ist hier auch der Gesetzeswortlaut, der tatsächlich im Absatz 1 Satz 1 die Pflicht 
vor das Recht stellt und somit auch visuell betont.  
 
§ 1626 Abs.3 BGB regelt schließlich gewissermaßen als „magna charta" des Umgangsrechts, 
dass zum Wohl des Kindes in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen gehört. In 
unserem Ausgangsfall bedeutet das, dass man hier von der Interessenlage der Frau weg auf 
die Interessen des Kindes zu sehen und gegebenenfalls beide unter einen Hut zu bringen hat. 
Im Einzelfall kann das ziemlich schwierig werden.  
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§ 1631 BGB Inhalt und Grenzen der Personensorge 
 
§ 1631 Abs.2 BGB, worin geregelt ist, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben 
und körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen 
unzulässig sind.  
 

 
 
§ 1684 BGB 
 
§ 1684 BGB regelt, dass das Kind ein Recht auf Umgang mit jedem Elternteil hat und dass 
jeder Elternteil seinerseits die Pflicht und auch das Recht – man beachte die Reihenfolge und 



Dokumentation Fachwochen 2008 im Landkreis Nordsachsen 

8 

damit die Wertigkeit - zum Umgang mit dem Kind hat – also auch hier grundsätzlich kein 
Verzicht eines Elternteils auf Umgang.  
Aber: Einschränkung und Ausschluss des Umgangs möglich, wenn das Kindeswohl dies 
erfordert. 
 

 
 
§ 1666 BGB 
 

1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 
gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr 
abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlich sind. 

2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der 
Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine 
mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des 
Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere  
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung 
oder eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der 
Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an 
denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 
4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit 
dem Kind herbeizuführen, 
5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

      4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit 
Wirkung gegen einen Dritten treffen. 
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§ 1697a BGB 
 
Nicht ganz unproblematisch ist dabei bereits die Frage der Definition von Kindeswohl und 
Kindeswohlgefährdung, die man im Gesetz nicht findet, sondern die als unbestimmter 
Rechtsbegriff der Ausfüllung im Einzelfall durch die beteiligten Professionen überlassen 
bleibt. Ich selbst bevorzuge einen eher psychologischen Ansatz.  
 

 
 
Beispielsfälle: 
 
�� Vernachlässigung des Kindes bei Ernährung, Hygiene, Bekleidung 
�� Wiederholte körperliche Misshandlungen, seelische Grausamkeiten 
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�� Erziehungsverhalten, das dem Kind keine Richtung vorgibt und keine Grenzen setzt 
�� Vernachlässigung oder Gefährdung des Kindes bei medizinischer Versorgung 
�� Zulassen oder Unterstützung bei Schulbummelei 
�� Krankheit oder Suchtverhalten bei Eltern 
�� Sexueller Missbrauch 
�� Gefährdung des Kindesvermögens 
 
Die typische Konfliktsituation im Ausgangsfall besteht darin, dass der Mann als Ehemann und 
Vater Art 1, Art 2, Art 6 GG verletzt und auf das Kind bezogen sowohl gegen § 1631 Abs. 2 
BGB (Gewalt gegen die Mutter ist seelische Verletzung des Kindes) als auch gegen § 1626 
BGB verstößt (Gewalt ist nicht dem Wohl eines Kindes dienlich). 
 
Andererseits hat er nach wie vor mit der Mutter die gemeinsame elterliche Sorge; die 
Kontaktsperre hindert ihn folglich an der Ausübung dieser gemeinsamen Sorge.  
 
Als Vater der gemeinsamen Kinder hat er die Pflicht, aber auch das Recht zum Umgang mit 
seinen Kindern, was durch die Kontaktsperre zur Mutter erheblich erschwert wird, 
insbesondere wenn die Kinder noch klein sind. Genauso hat aber auch jedes Kind ein Recht 
auf Umgang mit seinem Vater, das nicht ohne weiteres unterbunden werden kann, solange 
dies dem Kindeswohl nicht widerspricht.  
Da die Kinder regelmäßig auch am Vater hängen, muss sehr sorgfältig geprüft werden, ob ein 
Sorgerechtsentzug und/oder ein Umgangsausschluss dem Kindeswohl dient - sofern die 
Mutter dies überhaupt beantragt (was in der Praxis eher selten der Fall ist).  
Schutzmaßnahmen für die Mutter müssen nicht zwangsläufig auch gut für die Kinder sein – 
auf das Kindeswohl kommt es im Einzelfall an.  
 
Wie läuft ein „Standardverfahren" Gewaltschutz ab?  
 
Praxis AG Torgau: Auf Antrag wird eine einstweilige Anordnung ohne mündliche 
Verhandlung sofort (in der Regel noch am Tag des Eingangs) erlassen, wenn die Frau 
sämtliche Voraussetzungen eidesstattlich versichert. Dies dient dem schnellen Schutz vor 
Gewalt und trägt auch der Gefährdungslage des Opfers Rechnung. 
In gar nicht so wenigen Gewaltschutzfällen kommt es nach Erlass der einstweiligen 
Anordnung nicht mehr zum Hauptsacheverfahren, sondern die Parteien trennen sich entweder 
endgültig - mit der Regelung der Trennungs- und Scheidungsfolgen, also elterliche 
Sorge/Umgang - oder sie versöhnen sich wieder. 
 
Zwei Problemfelder des Gewaltschutzverfahrens möchte ich aber ausdrücklich erwähnen:  
Das eine ist der Anspruch jeder Person – also auch des Täters – auf rechtliches Gehör, das 
andere die manchmal durchaus problematische Beweislage.  
 
Art. 103 GG 

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(2) ... 

 
Der Erlass einer einstweiligen Anordnung ohne mündliche Anhörung oder besser: überhaupt 
ohne Anhörung der Beteiligten kann dazu führen, dass sich eine Seite deswegen durchsetzt, 
weil sie ihre Position vehementer durchsetzt als der Partner. Der Sachverhalt wird 
unzutreffend, positiv formuliert: etwas übertrieben geschildert, um sich für die gewünschte 
Trennung eine möglichst günstige Ausgangsposition zu verschaffen.  
Ich habe es schon mehrfach erlebt, dass Behauptungen, die zunächst in einem Schriftsatz 
aufgestellt wurde, im Rahmen der mündlichen Anhörung durch gezieltes Nachfragen doch 
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stark relativiert werden mussten und die Entscheidung des Gerichts anders ausgefallen wäre, 
wenn von vornherein alle Karten auf den Tisch gelegt worden wären.  
 
Nun könnte man argumentieren, einfach nicht mehr ohne Anhörung zu entscheiden, zumal die 
regelmäßig vor Ort befindliche Polizei eine Wegweisung für 7 Tage aussprechen kann und 
somit eigentlich genügend Zeit bliebe, sofort bei Gericht einen Antrag auf 
Gewaltschutzmaßnahmen zu stellen und die Anhörung innerhalb dieser 7 Tage 
anzuberaumen. Aber damit korrespondiert die zweite Schwierigkeit in 
Gewaltschutzverfahren, nämlich:  
 
Die Beweislage 
Auch nach Erlass einer einstweiligen Anordnung ohne mündliche Anhörung kann der Täter 
eine solche beantragen und es ist dann auf Grund mündlicher Verhandlung erneut zu 
entscheiden (§ 64b Abs. 3 FGG i. V. m. § 620b Abs. 2 ZPO).  
Wenn in diesem Termin der Täter alles bestreitet und auch eine Beweisaufnahme keine 
Klarheit bringt, steht „Aussage gegen Aussage" und Sanktionen des Gerichts sind nicht 
möglich. Im Fall der Zurückweisung des Antrags oder der Zurücknahme drohen dem Opfer 
überdies Kosten! 
Nach meinem persönlichen Eindruck häufen sich die Fälle in letzter Zeit, bei denen die Täter 
wider besseres Wissen den Geschehensablauf bestreiten, was eine Beweisaufnahme erfordert.  
Beweisaufnahmen in Gewaltschutzverfahren sind dabei besonders problematisch, weil sich 
die eigentliche Auseinandersetzung meist im innerfamiliären Bereich abgespielt hat und oft, 
wenn überhaupt, außer den „Akteuren" selbst nur die gemeinsamen Kinder als Zeugen zur 
Verfügung stehen.  
 
Minderjährige Kinder können zwar Zeugen sein, sofern sie die Verstandesreife besitzen, 
tatsächliche Wahrnehmungen zu machen und die diesbezüglichen Fragen zu verstehen und zu 
beantworten.  
Das Kind hat ein auf Grund des Verwandtschaftsverhältnisses bestehendes 
Zeugnisverweigerungsrecht, das i. d. R. von einem zu bestellenden Pfleger (die Eltern sind 
hier wegen der Interessenkollision verhindert, die Entscheidung zu treffen) ausgeübt wird. Ist 
das Kind in der Lage, die Bedeutung eines Zeugnisverweigerungsrechts zu erfassen, dann 
bedarf es keiner Pflegerbestellung (i.d.R. nur bei Kindern über 14 J.).  
Dass eine solche Zeugenaussage das Kind oft in einen heftigen Loyalitätskonflikt stürzt, ist 
auch klar. Eine solche Befragung eines Kindes erfordert daher besondere Behutsamkeit, wenn 
sie unumgänglich ist. 
 
Umso wichtiger ist in solchen Fällen und darüber hinaus insbesondere in Fällen von 
Kindeswohlgefährdung, Beweise „außerhalb" der Familie zu sammeln, etwa bei den Lehrern, 
Erziehern und auch Ärzten.  
 
Dabei kann ich nur immer wieder feststellen:  
Je besser die einzelnen Professionen vernetzt sind, umso besser kann der Opferschutz 
gewährleistet werden, denn ein zügiges Eingreifen ist in allen diesen Fällen unabdingbar, da 
nur so ein wirksamer Schutz gewährleistet werden kann (Bsp. Einstweilige Anordnung  ohne 
mündliche Verhandlung).  
 

Damit schließt sich gleich die Frage einer 
Vernetzung an, bzw. was eine gute Vernetzung 
bewirken kann: 
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Im Gesetz ist meist nur die Anhörung des Jugendamts durch das Familiengericht vorgesehen, 
in Gewaltschutzsachen sogar nur dann, wenn eine ablehnende Entscheidung ansteht und  
Kinder im Haushalt leben. Selbstverständlich steht es jedem Richter frei, weitere Personen 
anzuhören. 
 
Gute Vernetzung setzt aber viel früher ein und ist auch nicht auf ein Zusammentreffen im 
Gerichtssaal anlässlich eines bestimmten Falles beschränkt.  
Je mehr die einzelnen Professionen dabei über die jeweilige Arbeit und die zur Verfügung 
stehenden Spielräume wissen, umso leichter können alle an einem Strang ziehen und umso 
mehr kann man sich gegenseitig die Arbeit auch erleichtern, ganz zu schweigen vom nicht zu 
unterschätzenden Effekt, dass es Tätern dadurch auch sehr schwer gemacht wird, die 
einzelnen Professionen gegeneinander auszuspielen.  
 
Hin und wieder stoße ich dabei auf das Problem oder vermeintliche 
Problem des Datenschutzes, das so manchen davon abhält, für das 
Familiengericht oder das Jugendamt Informationen über 
Verdachtsmomente zu übermitteln.  
 
Lassen Sie sich dadurch nicht abhalten!  
 
§ 4 BDSG Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten sind 
nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.  

 
 
§ 14 BDSG 
(1)  1. Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener Daten ist zulässig, wenn 

es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden 
Aufgaben erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben 
worden sind.  
2. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert 
oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.  
 

(2)  Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn  
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt, 
2. der Betroffene eingewilligt hat, 
3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt, und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass er in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung 
verweigern würde, 
4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächliche 
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen, 
5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie 
veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt, 
6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls 
erforderlich ist, 
7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung 
oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des 
Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des 
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Jugendgerichtsgesetzes oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen 
erforderlich ist, 
8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen 
Person erforderlich ist  

oder 
9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist, das 
wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das 
Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich überwiegt 
und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 

 
Die sächsische landesrechtliche Regelung ist im Übrigen wortgleich.  
 
Nicht selten liegt bereits eine einstweilige Anordnung vor, mittels der die elterliche Sorge für 
ein Kind den Eltern entzogen und dem Jugendamt übertragen wurde. Damit kommt es auf die 
Einwilligung des Jugendamts als gesetzlichem Vertreter des Kindes an. Es ist davon 
auszugehen, dass das Jugendamt Daten, die eine Kindeswohlgefährdung aufklären helfen 
können, wünscht und somit die Einwilligung vorliegt.  
Aber auch in den anderen Fällen kann nicht ernsthaft geglaubt werden, die Weitergabe 
persönlicher Daten, die eine Gefährdung des Kindes belegen können, lägen nicht in dessen 
Interesse.  
Abgesehen davon, dass in solchen Fällen auch die Datenschutzgesetze die Datenweitergabe 
ausdrücklich zulassen, muss sich jeder einzelne fragen, was oder wen er mit seiner Haltung 
denn eigentlich schützen will: Das vermutlich gefährdete Kind oder den Täter?  
 
Auf eine weitere Vorschrift in diesem Zusammenhang, nämlich den Straftatbestand der 
unterlassenen Hilfeleistung im StGB, weise ich nicht ausdrücklich hin.  
 
Muss der Gewalttäter oder Kindeswohlgefährder von seiner Familie durch ein schnelles 
Eingreifen der Polizei/des Gerichts erst einmal getrennt leben, ist dies oftmals die erste rote 
Karte, die ihm gezeigt wird und nicht wenige fangen an, über ihr Verhalten und die Folgen zu 
reflektieren. Wenn dann im Hauptsacheverfahren der Gewalttäter echte Reue zeigt und oft 
auch bereit ist, ein Antigewalttraining zu absolvieren und/oder eine familientherapeutische 
Beratung in Anspruch zu nehmen und beide zu dem Ergebnis kommen, es noch einmal 
miteinander versuchen zu wollen, dann kann dies vom Gericht nur unterstützt werden, dies 
entspricht dann auch dem Wohl der Kinder.  
 


